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Einführung

I. Gegenstand und Ziel der Untersuchung

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat (Art. 20 Abs. 1 GG). Der 
Bundesstaat zählt zu den elementaren Prinzipien des Grundgesetzes1, zugleich 
zeichnet das Grundgesetz seinen Bau- und Funktionsplan „relativ genau“ vor.2 
Da sich der Bundesstaat vor allem danach definiert, wie das Grundgesetz ihn im 
Einzelnen ausgestaltet, rückt der Verfassungstext in das Zentrum der Aufmerk-
samkeit.3 Bedeutenden Raum für die Erklärung der Funktionsweise des Bundes-
staats nehmen dabei Kompetenzen ein. Sie stellen die Mittel dar, mit denen eine 
Verfassung Bundesstaatlichkeit zu erreichen versucht.4 Nach Herbert Krüger ist 
die Zuständigkeit „das zugleich unscheinbarste, aufschlußreichste und vor allem 
bedeutsamste Merkmal der Systematik des modernen Staates“5. Sie ist eine Grund-
kategorie des Rechts der Organisation6 und elementar für die Teilung der Gewalten 
sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Hinsicht.

Diese Arbeit interessiert sich für Gesetzgebungskompetenzen im Bundesstaat. 
Die wissenschaftliche Praxis und insbesondere das Bundesverfassungsgericht 
haben seit Bestehen der Bundesrepublik zu einem vertieften Verständnis beige-
tragen. Dies betrifft die Erörterung von Grundfragen einer Kompetenzlehre7, die 
Untersuchung von historischen und aktuellen Entwicklungen8, den Vergleich mit 
anderen Verfassungsordnungen9, die Analyse sowohl von allgemeinen dogmati-

	 1	BVerfGE 1, 14 (18); Bauer, in: Dreier, GG, Art. 20 (Bundesstaat) Rn. 22.
	 2	Isensee, in: HStR VI, § 126 Rn. 6.
	 3	Šarčević, Das Bundesstaatsprinzip, S. 59 ff.
	 4	T. Weber, DÖV 2016, 671 (673); siehe auch Kimminich, in: HStR I2, § 26 Rn. 21: „Das 
Bund-Länder-Verhältnis reduziert sich damit auf Kompetenzfragen.“ 
	 5	Krüger, Allgemeine Staatslehre, S. 103.
	 6	Isensee, in: HStR VI, § 133 Rn. 1.
	 7	Stettner, Grundfragen einer Kompetenzlehre; Heintzen, Die Kategorie der Kompetenz im 
Bundesstaatsrecht; Zimmer, Funktion-Kompetenz-Legitimation; vgl. auch Isensee, in: HStR 
VI, § 133.
	 8	Oeters, Integration und Subsidiarität im deutschen Bundesstaatsrecht; Haag, Die Auf-
teilung steuerlicher Befugnisse im Bundesstaat; Sanden, Die Weiterentwicklung der föderalen 
Strukturen der Bundesrepublik Deutschland; Lahne, Die Entwicklung der bundesstaatlichen 
Ordnung; Lutz, Vielfalt im Bundesstaat; siehe auch das umfassende Schrifttum zur Föderalis-
musreform: H. P. Schneider, Der neue Bundesstaat; Gerstenberg, Zu den Gesetzgebungs- und 
Verwaltungskompetenzen nach der Föderalismusreform; Kluth (Hrsg.), Föderalismusreform-
gesetz; Meyer, Die Föderalismusreform 2006; Starck (Hrsg.), Föderalismusreform.
	 9	Bothe, Die Kompetenzstruktur des modernen Bundesstaats in rechtsvergleichender Sicht; 
Hanschel, Konfliktlösung im Bundesstaat; v. Danwitz, AöR 131 (2006), 510 ff.; Wiederin, 
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schen Fragen10 als auch von Detailfragen11 sowie von verwandten Rechtsfiguren12. 
Der entscheidende Motor für die Entwicklung eines Kompetenzverständnisses ist 
gleichwohl das Bundesverfassungsgericht, was vor allem daran erkennbar ist, dass 
alle Studien im engen Dialog mit den Auffassungen des Gerichts stehen und die 
Grundprämissen seit dem Baurechtsgutachten13 erhalten geblieben sind. Dennoch 
gibt es auch heute noch im Streitfall große Unsicherheiten.14

Diese Unsicherheiten kreisen vor allem um Zuordnungsfragen. Die Schwierig-
keit in der Handhabung von Gesetzgebungskompetenzen liegt darin, komplexe Re-
gelungen oder auch ganze Regelungskomplexe einer Kompetenznorm zuzuordnen, 
die ihren Tatbestand lediglich etikettiert.15 Eine leitende Annahme dieser Arbeit 
ist, dass der Kompetenzordnung Doppelzuständigkeiten, auf deren Grundlage 
Bund und Länder ein und denselben Gegenstand in unterschiedlicher Weise regeln 
könnten, fremd sind. Ihrer Vermeidung ist größte Aufmerksamkeit zu schenken.16 

Bundesrecht und Landesrecht; bezogen auf die Abweichungsgesetzgebung auch Hahn-Lorber, 
Parallele Gesetzgebungskompetenzen.
	 10	Umfassend Herbst, Gesetzgebungskompetenzen im Bundesstaat; ferner Barthelmann, 
Der gestaltende Steuergesetzgeber im Konflikt mit dem Sachgesetzgeber; Bullinger, AöR 96 
(1971), 237 ff.; März, Bundesrecht bricht Landesrecht; Schröder, Kriterien und Grenzen einer 
Gesetzgebungskompetenz kraft Sachzusammenhangs; Wagner, Die Konkurrenzen der Gesetz-
gebungskompetenzen. Zu Art. 72 Abs. 2 GG Kenntner, Justitiabler Föderalismus; Knorr, Die 
Justitiabilität der Erforderlichkeitsklausel; Würtenberger, Art. 72 II GG. Zu Art. 72 Abs. 3 GG 
Chandna, Das Abweichungsrecht der Länder gemäß Art. 72 Abs. 3 GG; Hahn-Lorber, Paral-
lele Gesetzgebungskompetenzen; Krapp, Die Abweichungskompetenzen der Länder; v. Sta-
ckelberg, Die Abweichungsgesetzgebung.
	 11	Etwa Bullinger, Die Mineralölfernleitungen, S. 51 ff.; Gärditz, Strafprozeß und Präven-
tion, S. 219 ff.; Jarass, Kartellrecht und Landesrundfunkrecht; Köstlin, Die Kulturhoheit des 
Bundes; Pabel, Grundfragen der Kompetenzordnung im Bereich der Kunst; Petschulat, Die 
Regelungskompetenz der Länder für die Raumordnung; Schenkel, Sozialversicherung und 
Grundgesetz; Zsinka, Das Zitiergebot für die Abweichungsgesetzgebung. Empfehlenswert ist 
nach wie vor die Kommentierung von Pestalozza, in: v. Mangoldt / Klein / Starck, GG, 3. Aufl. 
1996, Art. 70–75.
	 12	Bauer, Die Bundestreue; Felix, Einheit der Rechtsordnung; Haack, Widersprüchliche 
Regelungskonzeptionen im Bundesstaat.
	 13	BVerfGE 3, 407.
	 14	Vgl. nur aus jüngerer Zeit BVerfGE 121, 30 (Parteibeteiligung an Rundfunkunternehmen); 
125, 260 (Vorratsdatenspeicherung); 134, 33 (Therapieunterbringungsgesetz); 135, 155 (Film-
förderung); 138, 261 (Thüringisches Ladenöffnungsgesetz); 140, 65 (Betreuungsgeld); 145, 20 
(Spielhallen); 145, 171 (Kernbrennstoffsteuergesetz); ferner BVerwGE 146, 50 (Auskunftsan-
spruch der Presse gegenüber dem Bundesnachrichtendienst); BVerfG, Beschl. v. 25. 3. 2021 –  
2 BvF 1/20 (Berliner Mietendeckel).
	 15	Darauf weist hin Pestalozza, in: v. Mangoldt / Klein / Starck, GG, Art. 70 Abs. 1 Rn. 69.
	 16	Das entspricht der herrschenden Ansicht, vgl. BVerfGE 36, 193 (202 f.); 61, 149 (204); 
106, 62 (114); BVerfG, Beschl. v. 25. 3. 2021 – 2 BvF 1/20, Rn. 81; Degenhart, in: Sachs, GG; 
Art. 70 Rn. 62; Dreier, in: ders., GG, Art. 31 Rn. 58; Heintzen, in: BK, GG, Art. 70 Rn. 77; 
Isensee, HStR VI, § 133 Rn. 98; Müller / Pieroth / Rottmann, Strafverfolgung und Rundfunkfrei-
heit, S. 51 ff.; Pietzcker, in: HStR VI, § 134 Rn. 51; Rengeling, HStR VI, § 135 Rn. 41; Rozek, 
in: v. Mangoldt / Klein / Starck, GG, Art. 70 Abs. 1 Rn. 58; Wiederin, Bundesrecht und Landes-
recht, S. 310 ff.
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Diese nicht unumstrittene Annahme17 wird jedoch durch die Gesetzgebungspra-
xis herausgefordert, die zahlreiche Beispiele aufzeigt, wonach Regelungsthemen 
sowohl vom Bund als auch von den Ländern wahrgenommen werden können und 
insoweit Doppelungen auftreten. Die Gründe für diese Überschneidungen, so zahl-
reich sie sein mögen, beruhen im Kern darauf, dass Bund und Länder vergleich-
bare Ziele auf Grundlage unterschiedlicher Kompetenztitel verwirklichen können. 
Dabei sind drei Entstehungskonstellationen zu unterscheiden, die eine gesonderte 
Betrachtung verlangen:

–	 Ein Kompetenzträger überschreitet seine Kompetenzen und regelt Themen, für 
die er nicht zuständig ist (1);

–	 ein Kompetenzträger macht von seinen Kompetenzen zulässigen Gebrauch, seine 
Regelung berührt aber eine Zuständigkeit des anderen Kompetenzträgers, ohne 
unter diese subsumiert werden zu können (2);

–	 ein Kompetenzträger macht zwar zulässig von seiner Kompetenz Gebrauch, die 
Kompetenzausübung führt aber in der Folge dazu, dass seine Regelung auf As-
pekte anderer Kompetenzen (punktuell) übergreift (3).

Die erste und zweite Konstellation betrifft die Frage der richtigen Kompetenz-
interpretation und -zuordnung, während die dritte Konstellation die Kompetenz-
ausübung betrifft. Viele „Doppelzuständigkeiten“ entpuppen sich bei näherer 
Betrachtung oft als Kompetenzüberschreitungen (zu 1). Das, was als Doppelzu-
ständigkeit bezeichnet wird, ist in diesem Kontext eine verfassungswidrige Praxis. 
Dies zu erkennen ist ungleich schwieriger: Die Kompetenzauslegung beruht auf 
knapp formulierten Kompetenztiteln (z. B. „Bürgerliches Recht“), unter denen sich 
eine Vielzahl einfachgesetzlicher Regelungsmöglichkeiten verbergen. Die Konkre-
tisierung dieser Normen steht vor der Herausforderung, dass der intuitive Rückgriff 
auf bestehende gesetzliche Normen wegen des Selbststands der Verfassung nicht 
möglich ist.18 Die verfassungsrechtlichen Normen müssen also aus sich selbst he-
raus ausgelegt werden, was angesichts der geringen systematischen Bezüge nicht 
selten zu unsicheren und umstrittenen Entscheidungen führt. Hinzu kommt, dass 
der Verfassungsinterpret bei Kompetenznormen auf ein schwieriges Spannungs-
verhältnis stößt: Einerseits sind Kompetenzen mit Blick auf die Vergangenheit 

	 17	Von Doppelzuständigkeiten gehen mit zum Teil unterschiedlichen Begründungen aus 
Bothe, in: AK-GG, Art. 70 Rn. 21 ff.; Herbst, in: Berliner Kommentar, Art. 70 Rn. 51; Lerche, 
JZ 1972, 468 (471); März, Bundesrecht bricht Landesrecht, S. 132 ff.; Pestalozza, DÖV 1972, 
181 (190); ders., in: v. Mangoldt / Klein / Pestalozza, GG, Bd. 8, Art. 70 Abs. 1 Rn. 75 f.; Scholz, 
in: FG BVerfG, S. 256; Wagner, Die Konkurrenzen der Gesetzgebungskompetenzen von Bund 
und Ländern, S. 132 ff.; skeptisch auch Jestaedt, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann / Voß-
kuhle, GVwR I, § 14 Rn. 50. Grundlegend Merkl, Zum rechtstechnischen Problem der bundes-
staatlichen Kompetenzverteilung, S. 1305 ff.
	 18	Rengeling, in: HStR VI, § 135 Rn. 35; Rozek, in: v. Mangoldt / Klein / Starck, GG, Art. 70 
Abs. 1 Rn. 49; Stettner, in: Dreier, GG, Supplementum, Art. 70 Rn. 31; grundlegend Leisner, 
Von der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze zur Gesetzmäßigkeit der Verfassung.


